
II-2S20der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiode 

Präs. : 1981 -06- 1 1 -_.---...... _-- No. -119/11 

Antrag 

der Abgeordneten Ing. Hobl, DDr 0 König, Dr. Ofner 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem k:raftf~hrrechtliche 

Vorschriften geändert werden (?_ Kraftfahrgesetz-Novelle). 

IP-r Nationalrat wolle beschliessen: 

Bundesgesetz vom ••••••• _ ••.• , mit dem kraftfahrrechtliche 

Vorschriften geändert Werden (5. Kraftfahrgesetz-Novelle). 

Der Nationalrat hat beschlossen; 

Artikel I 

............. - ........ -

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl.Nr. 267, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl.Nr. 2o~/1979, wird geändert wie folgt: 

1. § 66 wird geändert wie folgt: 

a) Im Abs. 1 lit.a tvird nach dem Hort "Trunkenheit" eingefügt 

Hoder einen durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand". 

b) Im Abs. 2 hat die lit.c zu lauten: 

"c) eine strafbare Handlung gemäß den §§ 75, 76, 84 bis 

87 StGB oder gemäß § 12 Suchtgiftgesetz 1951 oder 

wiederholt gemäß dem § 83 StGB begangen hat;" 

c) Im Abs. 2 hat die lit.e zu lauten: 

"e) aal Hiederholt ein Kraftfahrzeug gelenkt oder in Betrieb 

genowmen und hiebei eine Übertretung gem~ß § 99 Abs.1 

stVO 1960 begangen hat, ohn~ hiebe i einen Verkehrs

unfall verschuldet zu haben, 
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bb) ein Kraftfahrzeug gelenkt oder in Betrieb genO~T.en 

und hiebei eine Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 stvO 

1960 begangen hat, wobei er einen Verkehrsunfall 

verschuldet hat;" 

d) Im Abs. 2 wird als ein neuer zweiter Satz angefügt: 

"Die in lit.a a e sublit.aa und h angeführten strafbaren 

Handlungen gelten auch dann als besti~ute Tatsache im 

Sinne des Abs. 1: wenn sie schon einmal ZL!r Begründung 

der Feststellung des Mangels der Verkehrszuverlässigkeit 

herangezogen ,.]Urden. IP 

2. Art. VI Abs. 2 der 4. Kraftfahrgesetz-Novelle , BGEl.Nr. 615/1977, 

. \-lird 'g'etindert <wie folgt ~ 

a) Die Einleitung der lit.c hat zu lauten: 

IIC ) mit 1. Jänner 1981 Art. I Z. 30 (§ 6) über die Bremsen 1 

ausgenomrnen § 6 Abs. 12a und ausgen0rT111en hinsichtlich 

der Allradbremse (§ 6 Abs. 3 und Abs. 10a) für" 

. b)' Am Ende der lit.rn Hird der Punkt durch einen Beistrich ersetzt 

und als neue lit.n angefügt: 

iln ) mit 1. Jänner 1983 Art. I Z. 30 (§ 6 Abs. 12a) über die 

Bremsanlage von Anhängern." 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bunde3gesetzes ist der Bundesminister 

für Verkehr betraut. 

J 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf .die Erste Lesung dem Verkehrsausschuß zuzuweisen. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Die jüngste Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes im Bereich des 

§ 66 KFG 1967 sOHie das Überhandnehmen von Suchtgiftmißbrauch 

machen eine Anpassung dieses Gesetzes erforderlich. " 

1. Zu § 66 Abs. 1 lit.a: 

Auch für die Beurteilung der '!erkehrs~uverlässigkeit muß die 

Suchtgiftabhängigkeit Hie im § 5 Abs. 8 stVO 1960 der Alko

holisierllng gleichgestellt \ierden. 

2. Zu § 66 Abs. 2 lit.c: 

Auch die schweren Suchtgiftdelikte ("Verbrechen t-lider die Volks

gesundheit.,) sollen die Annahme des Mangels der Verkehrszuyer

lässigkeit rechtfertigen. 

3. Zu § 66 Abs. 2 lit.e: 

Durch das Erk. vom 18.10".1979, Z1. 14~1/79, hat der VHGH in 

einem verstärkten Senat die lit.e so eng ausgelegt, daß die 

Verweigerung des Alkotests nicht als eine Übertretung des 

Fahrens in alkoholisiertem Zustand mit einem Blutalkoholge-

hai t von 0, 8 %~ und darüber gei-iertet Herden kann. Diese Be

sti~~ung war "daher so zu formulieren, daß - wie in der bis

herigen VerHaltungspraxis - auch die Vert-reigerung der Alkohol

untersuchungen als Grund für die Annahme der mangelnden Ver

kehrszuverlässigkeit gilt. Ferner wurde auch durch die Trennung 

der heiden Tatbestände (ohne und mit Verkehrsunfall) eine 

klarere Fassung erzielt. 
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4. ~u § 66 Abs. 2 zweiter Satz: 

Der VwGH hat in seinem Erkenntnis vom 21.3.1980, Z1. 3029/79, 

festgelegt, daß eine Übertretung des § 99 Abs. 1 lit.a StVO 

in Verbindung mit § 5 Abs. 1 zweiter Satz stVO, deren Strafe 

im Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens erster Instanz nicht 

getilgt ist, als bestimmte Tatsache i.S. des § 66 Abs. 1 KFG 

nur einmal für eine Entziehung der Lenkerberechtigung herange

zogen ,,,erden darf. Durch dieses Erkenntnis des VHGH Hurde der 

Behörde die Möglichkeit geno:nmen, eine in einem Entziehungsbe

scheid bereits einmal verHertete Bestrafung Hegen Lenkens in einem 

durch Alkohol beeinträchtigten Zustand abermals nach Setzung eines 

gleichartigen Deliktes zu ven-1erten 1 d. h. die Lenx.erberech tigung 

neuerlich zu entziehen bzw.,; die Entziehungszeit in einem neu zu 

erlassenden Entziehungsbescheid dementsprechend höher festzusetzen. 

5. Zu Art. VI Abs. 2 der 4. KFG-Novelle: 

Im Zuge der Beratungen über die 11. KDV-Novelle, BGB1.Nr. 16/1981, 

hat sich .ergeben: daß Zt'leikreisbremsen für Anhänger (§ 6 Abs. 12a 

KFG 1967 i.d.F. 4. Novelle) derzeit noch nicht auf dem Harkt an

geboten werdens weshalb die entsprechende Durchführungsbestimmung 

f'ür die Hirksarnkeit dieser Bremsen (§ 3m KDV 1967) auch erst mit 

\ürkung vom 1 .. Jänner 1983 erlassen wurde (siehe Art. Irr Abs. 2 

lit.d 11. KDV-Novelle) .. Daher wäre zur Vermeidung unnötiger Aus

nahmegenehmigcngen (§ 34 KfG 1967) aus Gründen der Verwaltungsver

einfachung das Inkrafttreten auch der bezüglichen Vorschriften 

des KFG 1967 auf denselben Zeitpunkt zu verschieben. 

< .... 
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